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1 2 3 4 5 6

A 4,8 10,5 50,40 10,3 49,44
B 5,2 11,5 59,80 11,3 58,76
C 6,0 12,0 72,00 11,7 70,20
D 6,5 13,5 87,75 13,2 85,80
E 6,8 14,5 98,60 14,2 96,56

insges. 29,3 12,58 368,55 12,3 360,76

D urchschnittsnorm : 12,3 : 12,58 =  0,978 Differenzzahl

Die Ablieferungsnorm en der Spalte 3 sind die errech
n te n ,  die sich au f Grund der erm äßigten  A blieferungs
m engen gem äß der V erordnung vom 25. Jun i 1953 fü r 
das Ja h r  1953 ergeben.
W urde im Ja h re  1953 fü r einen Betrieb eine gesonderte 
V eranlagung vorgenommen, so is t durch den R a t der 
Gemeinde eine Ablieferungsnorm  einzusetzen, die im 
richtigen V erhältnis zu den übrigen Betrieben der Ge
meinde steht. A ußerdem  is t es den D ifferenzierungs
kommissionen ges ta tte t, bei Betrieben, die bei der 
D ifferenzierung im  Jah re  1953 besonders berücksichtigt 
wurden, die Norm en zu korrig ieren  und in ein richtiges 
V erhältnis zu den übrigen Betrieben zu bringen. Gleich
falls sind K orrekturen bei Betrieben zulässig, die wegen 
besonderer U m stände (z. B. erhebliche Viehverluste) 
im Jah re  1954 berücksichtigt werden.
Das Ergebnis der M ultiplikation der ablieferungspflich
tigen  Flächen m it der A blieferungsnorm  (Spalte 2 mal 
Spalte 3) erg ib t eine Ablieferungsmenge. Diese Ab
lieferungsm enge insgesam t erg ib t jedoch nicht im m er 
die fü r die B etriebsgrößengruppe festgelegte Durch
schnittsnorm . N ach vorstehendem  Beispiel be träg t die 
D urchschnittsnorm  12,30 dz/ha, die Ablieferungsm enge 
360,76 dz. Diese N orm  und Menge m uß in jedem Fall 
erreich t werden. Somit sind die Ablieferungsnorm en 
(Spalte 3) so zu verändern, daß die festgelegte D urch
schnittsnorm  in 12,30 dz/ha eingehalten wird.
Berechnung hierzu:
D urchschnittsnorm  12,3 (Spalte 5) dividiert durch D urch
schnittsnorm  12,58 dz (Spalte 3) erg ib t die Differenz
zahl 0,978. Die N orm en (Spalte 3) sind m it der Diffe
renzzahl zu m ultiplizieren und ergeben som it die rich
tige A blieferungsnorm  (Spalte 5). Diese Ablieferungs- 
norm  (Spalte 5) m ultipliziert m it den ablieferungs
pflichtigen Flächen (Spalte 2) erg ib t im Endergebnis 
die A blieferungsm enge von 360,76 dz.
Diese Berechnung sichert, daß die D urchschnittsnorm  
eingehalten wird, ohne daß das V erhältnis der einzelnen 
Betriebe zueinander geändert wird.
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V erordnung über die Pflichtablieferung und den A uf
kauf landw irtschaftlicher Erzeugnisse 

vom 29. Oktober 1953 
(GBl. 116 vom 5. November 1953)

§ 12
Landw irtschaftliche Produktionsgenossenschaften Typ 
I, I I  und U I werden zur Pflichtablieferung pflanzlicher

Erzeugnisse (Getreide, Speisehülsenfrüchte, Kartoffeln 
und Ö lsaaten) nach den Norm en veranlagt, die fü r 
Landw irtschaftliche Produktionsgenossenschaften fü r 
das Ja h r 1953 festgesetzt wurden.

§ 13
(1) Landw irtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
Typ I I I  sind in Schlachtvieh, Milch und E iern von den 
R äten  der Kreise je H ek ta r landw irtschaftlicher N utz
fläche zu veranlagen, und zw ar entsprechend der je
weiligen Gem eindedurchschnittsnorm  der Betriebs
größengruppe von 5 bis 10 ha. Von dieser Gemeinde
durchschnittsnorm  sind als V ergünstigung 20 o/o in  Ab
zug zu bringen.

(2) Landw irtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
Typ n i ,  die über keinen ausreichenden Viehbestand 
verfügen, sind von den R äten  der K reise nach der S tück
zahl des am S tichtage (§ 5  Abs. 3) vorhandenen Vieh
bestandes nach folgenden A blieferungssätzen zu ver
anlagen:

Schlachtvieh: je  Rind 40 kg, je Schwein 60 k g  Lebend
gewicht;
Milch: je  Kuh 800 k g  zu 3,5 o/o F ettgehalt;
E ier: je Legehenne 60 Stück.

Die V eranlagung bedarf der B estätigung des R ates des 
Bezirkes.

(3) Der gem einsame genossenschaftliche Viehbestand 
der Landw irtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
Typ I  und II  ist nach den Bestim m ungen des Abs. 2 
zu veranlagen.

§ 14
(1) Die Pflichtablieferung von Schlachtvieh, Milch und 
E iern  der M itglieder der Landw irtschaftlichen P roduk
tionsgenossenschaften Typ I  und II  regelt sich nach den 
im  Jah re  1953 geltenden Bestim m ungen und E rm äß i
gungen. Der den M itgliedern als persönliches Eigen
tum  zur N utzung belassene Teil des Ackerlandes bis 
zu 0,5 ha bleibt von der Pflichtablieferung pflanzlicher 
Erzeugnisse, m it Ausnahm e von Obst, befreit.

(2) Die M itglieder der Landw irtschaftlichen P roduk
tionsgenossenschaften Typ m  sind von der A blieferung 
pflanzlicher E rzeugnisse m it Ausnahm e von Obst hin
sichtlich des ihnen als persönliches E igentum  belassenen 
Teils des Ackerlandes bis zu 0,5 ha befreit; von der 
Pflichtablieferung von Schlachtvieh von dem in ihrem  
individuellen E igentum  gehaltenen Vieh sind je  ein 
Schwein und ein Rind sowie Schafe und Ziegen in un
begrenzter Zahl befreit. Von der Pflichtablieferung von 
E iern  sind 10 Legehennen befreit.
D er Bestand über diese befreiten S tück Vieh ist nach 
folgenden A blieferungssätzen zu veranlagen:

zur Ablieferung von Schlachtvieh: je  Rind 40 kg, je 
Schwein 50 k g  Lebendgewicht;
zur Ablieferung von M ilch: fü r  die erste  Kuh 300 kg, 
fü r die zweite 500 k g  Milch zu 3,5 o/o F ettgehalt; 
zur A blieferung von E iern: fü r jede Legehenne über 
die Zahl von 10 Legehennen 60 Stück Eier.

§17
(1) die im § 7 der V erordnung vom 3. Septem ber 1953 
(GBl. S. 983) festgelegten V ergünstigungen sind anzu
wenden:
a) fü r die landw irtschaftlichen Nutzflächen einer Land

w irtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, die von 
dieser aus Betrieben der örtlichen Landw irtschaft 
oder aus der staatlichen V erw altung übernommen 
w urden und nicht als eingebrachter Boden gelten;

b) fü r  Einzelbauern, die landw irtschaftliche N utz
fläche aus Betrieben der örtlichen Landw irtschaft 
übernehmen.
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